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Abschaffung der Höchstgrenze 

bei Sonderurlaub als Alternative zur Jubiläumszuwendung 
 
Die Beschlusskommission der Bundeskommission fasst den nachfolgenden Beschluss: 
 

1. In Anlage 16 AVR wird in § 3 der folgende neue Satz 2 eingefügt:  
 
„2Für diesen Zusatzurlaub finden die Regelungen des § 4 Abs. 5 der Anlage 14 zu 
den AVR, des § 17 Abs. 5 der Anlage 30, des § 17 Abs. 6 der Anlagen 31 und 32 
sowie des § 16 Abs. 6 der Anlage 33 keine Anwendung.“   
 

2. Diese Änderungen treten zum 01.07.2012 in Kraft.  
 

Mainz, den 28. Juni 2012 
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